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l. Allgemeine Bestimmungen

Art. I Allgemeines
t Dieser Verordnung unterstehen die Mitorbeitenden der politischen Gemeinde Wongen-
Brüttisellen, nochfolgend Gemeinde, genonnt.

2 Der Gemeinderot erlösst Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung.

Art.2 Milorbeilende

Mitorbeitende der Gemeinde sind Personen, die unbefristet oder befristel mit einem vollen
oder teilweisen Pensum im Dienste der Gemeinde stehen, eingeschlossen die vom Volk ouf
Amtsdouer gewöhlten Mitorbeitenden.

Art. 3 lehrpersonol, Mitglieder der Schulleitung und übriges Schulpersonol

Für dos Lehrpersonol sowie für dos übrige Personol der Schule, welches dem Lehrkörper onge-
hört, gelten nicht die Bestimmungen dieser Personolverordnung, sondern diejenigen des kon-
tonolen Lehrpersonolrechts in der jeweils geltenden Fossung. Für die Mitglieder der Schullei-
tung gelten die Bestimmungen des kontonolen Personolgesetzes. Ergönzend kommen die
Reglemente und Weisungen der Schule Wongen-Brüttisellen zur Anwendung.

Art.4 Behörden und Funktionöre im Nebenoml

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gemeinde und Mitgliedern von Behörden und Kommis-
sionen, den Angehörigen der Feuerwehr sowie weiteren Funktionören im Nebenomt richten
sich nicht noch dieser Verordnung, sondern noch seporoten Erlossen.

Arl. 5 Geltung des kontonolen Rechls

Soweit diese Verordnung und die dozugehörigen Ausführungsbestimmungen nichts Abwei-
chendes regeln, gelten sinngemöss die Bestimmungen des Personolrechts des Kontons Zürich
in der jeweils geltenden Fossung.

Art. 6 Grundsölze der Personolpolitik

Der Gemeinderot definiert die Grundzüge der Personolpolitik und schofft lnstrumente zu ihrer
Umsetzung, insbesondere solche zur Führung und Förderung des Personols sowie zur stufenge-
rechten Personol- und Koderplonung.

ll. Arbeilsverhöllnis

2.1. Begründung

Art.7 Grundsolz

t Dos Arbeitsverhöltnis ist öffentlich-rechtlich und wird durch Verfügung begründet.
z ln begründeten Föllen (Lernende, Speziolistenfunktionen etc.) konn dos Arbeitsverhöltnis mii
öffentlich+echtlichem Vertrog begründet werden. Dieser konn hinsichtlich des Lohns, der Ar-
beitszeit, der Ferien sowie der Beendigung des Anstellungsverhöltnisses von dieser Personol-
verordnung obweichen.

s Vorbeholten bleibt die Begründung durch Wohl ouf Amtsdouer.

Art.8 Slellenplöne

Stellenplöne der Verwoltung werden durch den Gemeinderot festgesetzt. Stellenplöne des
kommunolen Schulpersonols werden durch die Schulpflege festgesetzt.
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Art.9 Anstellungsinstonz

t Die Anstellung von Mitorbeitenden der Verwollung erfolgt durch den Gemeinderot und
diejenige des Schulpersonols durch die Schulpflege. soweit nicht spezielle Erlosse etwos onde-
res bestimmen und soweit nichi die Volkswohlvorgesehen ist.

z Die Anstellungskompetenz konn vom Gemeinderot bzw. der Schulpflege on eine nochge-
ordnete Anstellungsinstonz delegiert werden.
s Der Lohn wird durch die zustöndige Anstellungsinstonz festgelegt.

2.2. Douer

Art. l0 Douer im Allgemeinen
t Dos Arbeitsverhöltnis wird in der Regel unbefristet mit der Möglichkeit der Kündigung be-
gründet. Vorbeholten bleiben die Bestimmungen über die Wohl ouf Amtsdouer.

z Befristete Arbeitsverhöltnisse sind zulössig.

a Alle dieser Verordnung unterstehenden Arbeitsverhöltnisse werden ob einem Beschöfti-
gungsgrod von l0 %für die Berechnung der Dienstjohre berücksichtigt.

Art. I I Probezeit

t Die ersten drei Monote des Arbeitsverhöltnisses gelten in der Regel ols Probezeit.

z Wöhrend der Probezeit betrögt die Kündigungsfrist beidseitig sieben Toge.

a Bei befristeten Arbeitsverhöltnissen oder Übernohme einer neuen Funktion konn die Probe-
zeit verküzt oder gonz weggelossen werden.
I Bei einer effektiven Verküzung der Probezeit infolge Kronkheit, Unfoll oder Erfüllung nicht
freiwillig übernommener gesetzlicher Pflichien wird die Probezeit entsprechend verlöngert.

2.3. Verselzung, vorsorgliche Mossnohmen, Venreise

Art. 1 2 Zuweisung qnderer Arbeit/Versetzung

t Die zustöndige Anstellungsinstonz konn Mitorbeiienden, wenn es der Dienst oder der wirt-
schoftliche Personoleinsotz erfordern. unter Beibeholtung des bisherigen Lohns für die Douer
der Kündigungsfrist sowie im Rohmen der Zumutborkeit ondere Aufgoben zuweisen.

z Unter den gleichen Voroussetzungen können Mitorbeitende on einen onderen Arbeilsplotz
versetzt werden. Dobei ist ouf die persönlichen Verhöltnisse und die Zumutborkeit besondere
Rücksicht zu nehmen.

Art. l3 Vorsorgliche Mossnohmen

t Mitorbeitende können von der zustöndigen Anstellungsinstonz jedezeit vorsorglich im Dienst
eingestelli werden, wenn

o) genügend Hinweise ouf dos Vorliegen eines wichtigen Grundes zur Auflösung des Arbeits-
verhöltnisses bestehen,

b) wegen eines Verbrechens oder Vergehens ein Strofverfohren eingeleitet wurde, oder

c) zwingende öffentliche lnteressen oder eine Administrotivuntersuchung dies erfordern.

z ln dringenden Föllen ist die vorgesetzte Stelle zustöndig, wobei sie die Anordnung unvezüg-
lich der zustöndigen Anstellungsinstonz zur Genehmigung unterbreitet. Die Anstellungsinstonz
entscheidet ouch über die Weiterousrichtung, eine Küzung oder einen Entzug des Lohns.
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Art. 14 Verweis

I BeiArbeitspflichtverletzungen konn die zustöndige Anstellungsinstonz einen Verweis ous-
sprechen.

z Der Verweis erfolgt schriftlich noch Abklörung des Sochverholtes und Anhörung der be-
troffenen Person. Der Sochverholt sowie die Stellungnohme der betroffenen Person sind pro-
iokollorisch festzuholten.

2.4. Beendigung

Art. l5 Beendigungsgründe

Dos Arbeitsverhöltnis endet durch

o) Kündigung

b) Auflösung ous wichtigen Gründen

c) Auflösung im gegenseitigen Einvernehmen

d) Erreichen der AHV-Altersgrenze

e) Altersrücktritt

f) Entlossunginvoliditötsholber

g) Ablouf einer befristeten Anstellung

h) Tod

i) Vezicht ouf Wiederwohl oder Nichtwiederwohl bei Ablouf der Amtsdouer sowie Entlos-
sung ouf eigenes Gesuch beigewöhlten Mitorbeitenden

Art. l6 Kündigungsmodqlilöten
t Die Frist für die Kündigung des Arbeitsverhöltnisses noch Ablouf der Probezeit betrögt drei
Monote. Dos Arbeitsverhöltnis konn jeweils ouf Ende eines Monots beendet werden.
z Für bestimmte Funktionen konn der Gemeinderot bzw. die Schulpflege obweichende Fris-

ten und Termine festlegen.

s Vorbeholten bleibt im Einzelfoll die Abküzung oder Verlöngerung der Kündigungsfrist im ge-
genseitigen Einvernehmen.

+ Die Kündigung hot beidseitig schriftlich zu erfolgen.

s Die zur Kündigung zustöndige lnstonz konn Mitorbeitende in begründeten Föllen wöhrend
der Kündigungsfrist ohne Einfluss ouf die Lohnfortzohlung freistellen. Vorbeholten bleibt die
Anrechnung eines onderweitig ezielten Verdienstes.

Art. l7 Kündigungsschulz

I Die Kündigung wird durch die zustöndige Anstellungsinstonz schriftlich mitgeteilt. lnnerholb
einer Frist von 30 Togen noch Zustellung der Kündigung konn der/die Mitorbeitende eine Be-
gründung verlongen, ondernfolls wird dos Recht ouf Anfechtung verwirkt. ln der Kündigungs-
verfügung ist ouf den Begründungsonspruch und die Verwirkungsfolgen hinzuweisen.

z Die Kündigung durch die Gemeinde dorf nicht missbröuchlich gemöss den Bestimmungen
des Obligotionenrechts sein und setzt einen sochlich zureichenden Grund vorous.

s Erweist sich die Kündigung ols missbröuchlich oder sochlich nicht gerechtfertigt, so bemisst
sich die Entschödigung noch den Bestimmungen des Obligotionenrechts über die miss-
bröuchliche Kündigung.

a Ein Anspruch ouf Wiedereinstellung ist in jedem Foll ousgeschlossen.
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Art. l8 Ordentliche Kündigung durch die Gemeinde, sochlich zureichende Gründe

Ein sochlich zureichender Kündigungsgrund besteht nomentlich, wenn

o) mongelhofte Leislung oder unbefriedigendes Verholten vorliegen.
b) die Stelle ous orgonisotorischen oder wirtschoftlichen Gründen oufgehoben wird;
c) der/die Mitorbeitende ous gesundheitlichen Gründen wöhrend löngerer Zeit wiederholt

oder douernd on der Erfüllung der Aufgoben verhindert ist. Vorbeholten bleibt die Rege-
lung über die Kündigung zur Unzeit.

Art. l9 Kündigung in Zusommenhong mil der leislung oder/und mit dem Verholten im Beson-
deren

t Gründe, die zu einer Kündigung im Zusommenhong mit der Leistung oder dem Verholten
Anloss geben, sind der oder dem Mitorbeitenden im Rohmen eines Gespröches zu eröffnen
und schriftlich festzuholten. Der oder dem Mitorbeitenden ist Gelegenheit einzuröumen, sich
zu öussern.

z Die Einröumung einer Bewöhrungsfrist und die Durchführung einer Mitorbeiterbeurteilung
sind nicht zwingend erforderlich.

Art.20 Kündigung zur Unzeil

Toibestond und Rechtsfolgen der Kündigung zur Unzeit richten sich noch den Bestimmungen
des Obligotionenrechts.

Art. 2l Kündigungsschulz bei Diskriminierung oufgrund des Geschlechts

Der Kündigungsschutz bei Diskriminierung oufgrund des Geschlechts richtet sich noch dem
Gleichstellun gsgesetz.

Art.22 Frisllose Auflösung ous wichligen Gründen

t Dos Arbeitsverhöltnis konn ous wichtigen Gründen beidseitig ohne Einholtung von Fristen je-
dezeit oufgelöst werden. Die Auflösung erfolgt schriftlich und mit Begründung.

z Als wichtiger Grund gilt jeder Umstond, bei dessen Vorhondensein noch Treu und Glouben
die Fortsetzung des Arbeitsverhöltnisses nicht zumutbor ist.

s Beivom Volk gewöhlten Mitorbeiienden ist die Aufsichtsbehörde zustöndig.

+ Totbestond und Rechtsfolgen der fristlosen Auflösung richten sich noch den Bestimmungen
des Obligotionenrechts.

Art. 23 Auflösung im gegenseitigen Einvernehmen

t Dos Arbeitsverhöltnis konn im gegenseitigen Einvernehmen obweichend von den Bestim-
mungen dieser Verordnung beendet werden.
z Eine Abfindung konn bis zum Höchstbelrog gemöss Art.28 dieser Verordnung ousgerichtet
werden.

An. 24 Erreichung der AHV-Altersgrenze

I Mitorbeitende scheiden spötestens ouf dos Ende des Monots, in welchem sie dos ordentli-
che AHV-Rentenolter erreichen, ohne Kündigung ous dem Dienst ous.

z Sofern Frouen und Mönner nicht dosselbe ordentliche AHV-Rentenolter hoben, dorf bis zur
Erreichung des höheren Rentenolters weitergeorbeitet werden.
o Über Ausnohmen entscheidet die Anstellungsinstonz.
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Art. 25 Altersrücktritl und Enllossung involiditötsholber

Auf den Altersrücktritt und die Entlossung involiditötsholber finden die Bestimmungen des kon-
tonolen Personolrechts in der jeweils geltenden Fossung Anwendung. Die vorsorgerechilichen
Leistungen richten sich noch dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung.

Arl..26 Ablouf einer befrisleten Anstellung

I Befristete Arbeitsverhöltnisse enden ohne Kündigung outomotisch mit dem Ablouf der Be-
fristung.

z Bei der Anstellung konn dos Recht zur Auflösung des Arbeitsverhöltnisses vor Ablouf der Frist,
gemöss den Bestimmungen über die Kündigung eines unbefristeten Arbeitsverhöltnisses, vor-
gesehen werden.

Atl.27 Angestellte ouf Amtsdouer

t Dos Arbeitsverhöltnis der ouf Amtsdouer gewöhlten Angestellten endet mit dem Tog des
Abloufs der Amtsdouer.

z Die Angestellten können ouf ihr Gesuch hin ouch wöhrend der Amtsdouer mit einer Frist von
sechs Monoten ouf dos Ende eines Monots entlossen werden, wenn dodurch nicht wesentli-
che lnteressen der Gemeinde beeintröchtigt werden.

Art.28 Abfindung

Die Voroussetzungen und Modolitöten des Anspruchs ouf Abfindung richten sich noch dem
kontonolen Personolrecht in der jeweils geltenden Fossung.

Atl.29 Soziolplon

Bei einer Restrukturierung oder einem Stellenobbou in grösserem Umfong konn der Gemein-
derot einen Soziolplon erstellen. Dieser konn zusötzliche Leistungen der Gemeinde oder Leis-
tungen onderer Art vorsehen.

lll. Rechte und Pflichlen der Milorbeilenden

3.1 Lohn und weitere Entschödigungen

Art.30 Lohn

I Der Lohn bildet dos Entgelt für die gesomte berufliche Tötigkeit der Mitorbeitenden.
z Die Mitorbeitenden hoben für die zu ihren Pflichien gehörenden Venichtungen keinen An-
spruch ouf Gebührenonteile, Toggelder, Provisionen und sonstige Entschödigungen. Solche
Leistungen follen on die Gemeindekosse.

: Der Gemeinderot erlösst einen Einreihungsplon für dos Personol der Gemeindeverwoltung
und die Schulpflege einen Einreihungsplon für dos kommunole Schulpersonol. Der Einrei-
hungsplon richtet sich sinngemöss noch der kontonolen Lohnslruktur. Die Funktionen werden
oufgrund ihrer Anforderungen mit Blick ouf vergleichbore Positionen beim Konton einer Lohn-
klosse zugeordnet.
a Der Gemeinderot regelt die Einzelheiten der Entlöhnung.

s Die Löhne und weitere Vergütungen können unter Beochtung der Kündigungsfristen ge-
möss Art. 17 jedezeit ouf dem Verordnungsweg geöndert werden.

Art. 3l Generelle und individuelle Lohnonpossungen

1 Die für dos Stootspersonol onwendboren Beschlüsse über generelle Teuerungszulogen gel-
ten ouch für dos kommunole Personol.
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z Über ondere generelle Lohnerhöhungen bzw. -reduktionen sowie über individuelle Lohnon-
possungen entscheidet der Gemeinderot bzw. für dos kommunole Schulpersonol die Schul-
pflege.

Art.32 Einmolzulogen und Anreize

I Der Gemeinderot bzw. die Schulpflege können besondere Leistungen mit einer einmoligen
Zuloge oder onderen Anreizen belohnen.
2 Eine Kompetenzdelegotion ist möglich.

Art. 33 lohnberechnung bei Teilzeitverhöltnissen

I Sofern kein Stundenlohn vereinbort ist, richtet sich die Höhe des Lohnes und sömtlicher Zulo-
gen noch dem Grod der Beschöftigung.

z Für Teilzeitongestellte mit geringem oder unregelmössigem Beschöftigungsumfong konn der
Gemeinderot pouschole Stundenlöhne festlegen. in denen Entschödigungen für Ferien und
Ruhetoge eingerechnet sind.

Arl. 34 Dienslliche Auslogen

Der Gemeinderot regelt den Ersotz der dienstlichen Auslogen.

3.2 Arbeilszeil

Art.35 lm Allgemeinen

Der Gemeinderot regelt die Arbeitszeit, deren Einteilung und die Ruhetoge. Die Schulpflege
regelt die Arbeitszeit und deren Einteilung des Schulpersonols.

Art. 36 Besondere Arbeilszeiten

t Die Mitorbeitenden können ouch ousserholb der regulören Arbeitszeit, in der Nocht und on
Ruhetogen, sowie über die vereinborte Arbeilszeit hinous in Anspruch genommen werden,
sofern es der Dienst erfordert und soweit es zumutbor ist.

2 Der Gemeinderot regelt den Anspruch ouf den Ausgleich oder die Vergütung von Übezeit,
Nocht-, Sonntogs- und Pikettdienst.

3.3 Ferien und Urloub, Ellernschoft, Krqnkheit und Unfqll, Militör-, Zivilschulz- und
Zivildienst, Personqlvorsorge, Versicherungen

Art.37 Ferien und Urloub, Ellernschoft, Kronkheit und Unfoll, Militör-, Zivilschulz- und Zivildiensl
t Der Gemeinderot regelt:

- den Ferienonspruch
- den Anspruch ouf bezohlten Mutter- und Voterschoftsurloub
- den Anspruch quf Lohnforizohlung bei Kronkheit und Unfoll, Militör- und Zivilschutzdienst,

Zivildienst und onderen Diensten
- die Gewöhrung von bezohltem und unbezohltem Urloub, insbesondere im Zusommen-

hong mit fomiliören Verpflichtungen und Weiterbildungen.

z Die Schulpflege regelt für dos Schulpersonol:

- die Gewöhrung von bezohltem und unbezohltem Urloub, insbesondere im Zusommen-
hong mit fomiliören Verpflichtungen und Weiterbildungen.

Art. 38 Personolvorsorge

Der Gemeinderot regelt den Anschluss on eine berufliche Vorsorgeeinrichtung und die domit
verbundenen Verfrogsbedingungen für dos noch dem Bundesgesetz über die berufliche Al-
ters-, Hinterlossenen- und lnvolidenvorsorge (BVG) obligotorisch zu versichernde Personol.
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Art. 39 Unfollversicherung / Diensthotlpflicht

Der Gemeinderot regelt die Unfollversicherung und die Diensthoftpflichtversicherung der Mit-
orbeitenden.

Arl. 40 Vertrouensörzlliche Untersuchung

Die Mitorbeitenden können in begründeten Föllen verpflichtet werden, sich einer verlrouens-
öztlichen Untersuchung zu unteziehen, nomentlich zur Prüfung einer Berufsinvoliditöt oder
ous dienstrechtlichen Gründen.

lV. WeitereBeslimmungen

Art.4l Dotenschutz

Der Dotenschulz richtet sich noch übergeordnetem Recht

Art.42 Schutz der Persönlichkeit

t Die Gemeinde ochtet die Persönlichkeit der Mitorbeitenden und schützt sie. Sie nimmt ouf
deren Gesundheit und die Sicherheit om Arbeitsplolz gebührend Rücksicht.

z Sie trifft die erforderlichen Mossnohmen zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie der
persönlichen lntegritöt der Angestellten.

Art. 43 Allgemeine Pflichten

Die Mitorbeitenden orientieren sich om Leistungsouftrog der Gemeinde und erfüllen die ihnen
übertrogenen Aufgoben rechtmössig, persönlich, sorgföltig, gewissenhoft, effizient und wirt-
schoftlich. Die lnteressen der Gemeinde, insbesondere dqs Wohl der Bevölkerung, sind zu woh-
ren.

Art. 44 Öffentliche Amter

t Mitorbeitende, die ein öffentliches Amt bekleiden wollen, melden dies der vorgesetzten
Stelle. Eine Bewilligung der zustöndigen Anstellungsinstonz ist erforderlich, sofern dofür Arbeits-
zeit beonsprucht wird.

z Die Bewilligung konn mit Auflogen zur Kompensotion beonspruchter Arbeilszeit und zur Ab-
gobe von Nebeneinnohmen verbunden werden.

Art. 45 Nebenbeschöftigung
t Die Ausübung einer Nebenbeschöftigung ist nur zulössig, wenn sie die dienstliche Aufgo-
benerfüllung nicht beeintröchtigt und mit der dienstlichen Stellung vereinbor ist. Über beste-
hende und beobsichtigte Nebenbeschöftigungen ist die Anstellungsinstonz im Vorous zu infor-
mieren.

z Eine Bewilligung der Anstellungsinstonz ist erforderlich, sofern für die Ausübung der Neben-
beschöftigung Arbeitszeit beonsprucht wird. Die Bewilligung konn mii Auflogen zur Kompen-
sotion beonspruchter Arbeitszeit und zur Abgobe von Nebeneinnohmen verbunden werden.
s lm Folle von Verbondsoktivitöten, welche die Aufgobenerfüllung der Gemeinde fördern
oder unterstützen, konn die zustöndige Anstellungsinstonz besondere Richtlinien erlossen.

Art.46 Annohme von Geschenken

I Mitorbeitende dürfen keine Geschenke oder ondere Vergünstigungen, die im Zusommen-
hong mit ihrer dienstlichen Stellung stehen oder stehen könnten, für sich oder ondere onneh-
men oder sich versprechen lossen.

z Ausgenommen sind Höflichkeitsgeschenke von geringem Wert.
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Ail. 47 Verschwiegenheits- und Ausslondspflicht

t Die Mitorbeitenden sind zur Verschwiegenheit über dienstliche Angelegenheiten verpflich-
tet, soweit on der Geheimholtung ein überwiegendes öffentliches oder privotes lnieresse ge-
möss $ 23 des Gesetzes über die lnformotion und den Doienschutz besteht oder wenn eine
besondere Vorschrift dies vorsieht.

z Diese Verpflichtung bleibt noch Beendigung des Arbeitsverhöltnisses bestehen.

a Die Ausstondspflicht richtet sich noch dem Gemeindegesetz und dem Verwoltungsrechts-
pflegegesetz des Kontons Zürich.

Art. 48 Niederlossungsfreiheit

t Die Niederlossungsfreiheit der Angestellten ist gewöhrleistet.

z Wenn es zur Dienstousübung zwingend erforderlich ist, konn die Anstellungsinstonz die An-
gestellten zur Wohnsitznohme on einem bestimmten Ort oder in einem beslimmten Gebiet
verpflichten oder ihnen eine Dienstwohnung zuweisen.

V. Rechlsschulz

Art.49 Grundsotz

Der Rechtsschutz der Mitorbeitenden richtet sich noch übergeordnetem Recht.

Art. 50 Rechtsmitlelbelehrung

Personolrechtliche Anordnungen sind mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.

Art.5l Anhörungsrecht

t Die Mitorbeitenden sind vor Erloss einer sie belostenden Verfügung onzuhören.
z Von der vorgöngigen Anhörung konn obgesehen werden, wenn ein soforliger Entscheid im
öffentlichen lnteresse notwendig ist. Die Anhörung ist unvezüglich nochzuholen.

Art. 52 Schutz vor ungerechtfertigten Eingriffen

Die Gemeinde schützt ihre Mitorbeitenden vor ungerechtfertigten Angriffen und Ansprüchen.

Vl. Schlussbestimmungen

Art. 53 | n krottsetzu n g, Auf hebu n g bisheriger Vorsc hriften

I Die vorliegende Personolverordnung wurde von der Gemeindeversommlung om 13. De-
zember 2022 genehmigt und per I . Jonuor 2023 in Kroft gesetzt.

z Auf den Zeitpunkt des lnkrofttretens werden die Personolverordnung über die Dienst- und
Besoldungsverhöltnisse des Gemeindepersonols vom 10. Juni 1992, in Kroft seit I . Jonuor 1993,
sowie die dozugehörenden Vollzugsvorschriften oufgehoben.

Art. 54 Übergongsbestimmungen

t Für olle beim lnkrofttreten dieser Personolverordnung bereits bestehenden Anstellungsver-
höltnisse gelten mit Ausnohme des noch kontonolem Personolgesetz ongestellten Schulperso-
nols ob diesem Zeitpunkt sömtliche Bestimmungen dieser Personolverordnung, Ausführungser-
losse eingeschlossen.

z Für dos noch kontonolem Personolgesetz ongestellte Schulpersonol gilt in Bezug ouf Ari. 16

und Art. l? eine Übergongsfrist von einem Schuljohr ob lnkrofttreten dieser Verordnung.
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: Für Arbeitsverhöltnisse, die beim lnkrofttreten dieser Verordnung bereits gekündigt, ober
noch nicht beendigt sind, gilt bisheriges Recht.

Gemeinderot Wongen-Brüttisellen

Die Gemeindeprösidentin:

\(l
Morlis Dürst

Die Geschöftsleiterin:

l|]"ttkx-Z^J
HeidiDuttweiler

Von der Gemeindeversommlung erlossen om: 13. Dezember 2O22 (in Kroft ob 1. Jonuor 2023)
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